
Siebte Ordnung zur Änderung der Ordnung der Universität Trier für die Prüfung im 
Masterstudiengang Economics (1-Fach) 

Vom 18. Januar 2024 

 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Nr. 2 des Hochschulgesetzes vom 23. September 
2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 2021 (GVBl. S. 453), hat der 
Fachbereichsrat des Fachbereichs IV der Universität Trier am 6. Dezember 2023 die folgende Ordnung zur 
Änderung der Ordnung der Universität Trier für die Prüfung im Masterstudiengang Economics (1-Fach) 
beschlossen. Diese Ordnung hat das Präsidium am 10. Januar 2024 genehmigt. Sie wird hiermit bekannt 
gemacht. 

 

Artikel 1 

§ 2 Absatz 1 Buchstabe a der Ordnung der Universität Trier für die Prüfung im Masterstudiengang 
Economics (1-Fach) vom 10. August 2015 (Verkündungsblatt der Universität Trier Nr. 41, S. 52), zuletzt 
geändert am 18. Juli 2022 (Verkündungsblatt der Universität Trier Nr. 85, S. 21), wird wie folgt gefasst: 

„a) Nachweis eines Bachelorabschlusses 

1. mit einer Note von 2,9 oder besser in einem volkswirtschaftlichen Studiengang oder 

2. mit einer Note von 2,5 oder besser in einem anderen Studiengang, der einen Anteil von mindestens 60 
LP (ein Drittel der bewerteten Studienleistung) aus den Bereichen Volkswirtschaftslehre, Mathematik 
und/oder Statistik aufweist. Die Entscheidung über das Vorliegen der erforderlichen Leistungspunkte im 
Bereich Volkswirtschaftslehre, Mathematik und/oder Statistik trifft der Prüfungsausschuss im Einzelfall.“ 

 

Artikel 2 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Universität Trier - 
Amtliche Bekanntmachungen in Kraft.  

 

Trier, den 18. Januar 2024 

 

 

Der Dekan des Fachbereichs IV der Universität Trier 
Univ.-Prof. Dr. Volker Schulz 


